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Polizei -Verordnung,
betreffend die Abänderung der Polizei -Verordnung
über den Verkehr mit Milch vom 28 . November 1859.

Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten
Verordnung vom 20 . September 186V über die
Polizei -Verwaltung in den neu erworbenen Landes-
tl,eilen , sowie der §§ 143 und 144 des Gesetzes
über die allgemeine Lande ? - Verivaltung vom
ZO. Jnli 1883 wird mit Zustimmung dcS Kemeinde-
ratbs für den PolizeibezirkWiesbaden nachstehende
Polizei -Verordnung erlassen:

Die U 2. Absatz 1, 7 und 9 Absatz 1 der
Polizei -Verordnung über den Verkehr mit Milch
vom 28 . November 1889 erhalten vom l . Jnni ! 89O
ab die aus dem nachstehenden Neuabdrucke dieser
Verordnung ersichtliche abgcnndertc Fassung:

8 i.
Milchverkäufer dürfen die Milch nur in solchen

"Gefäßen aufbcwahrcn , in tvelchen dieselbe keine
fremdartigen Stoffe ansnebmen kann . Gefüge ans
Kupfer , Messing oder Zink , Tbongesäße mit ver¬
letzter Glasur, gußeiserne Gesäße mit bleihaltiger
Email sind zu dem gedachten Zwecke nicht gestattet

8 2.
Als Transportgcfäße für die Milch dürfen

nur gut gearbeitete hölzerne , ferner Weißblech-
oder Glasgefäße , als Meßgefäße nur Weißblech-
maßc verwendet werden . Die Transport - und
Meßgefäße , mit Ausnahme -er Glasgefäße,
müssen so weite Oeffnungen haben . daß sie begucm
mit der Hand gereinigt werden können.

Die an den Transportgcsäßcn etwa vor¬
handenen Zapskrahncn dürfen nur ans Holz , Kupfer
oder Messing bestehen . Bei Zapskrahnen an«
Tupfer oder Messing muß durch eine gut deckende
Zinnschicht die Bildung von Grünspan vollständig
unmöglich gemacht sei» .

8 3-
Zu dem Transporte der Milch nach und in

der Stadt , soweit derselbe nicht mittels der Eisen¬
bahn erfolgt , dürfen nur mit einem stets sauber
eu haltenden Lack - oderOelfnrbenanstrich versehene
Fuhrwerke benutzt werden . Die Milchgefäßc müssen
auf dem Fuhrwerke in einem von allen Seiten ge¬
schlossenen , mit Zink ansgeschlagenen Raum nnter-
gebracht sein , in welchem sie vor dem Einfluß der
Witterung und vor Verunreinigungen aus der
Umgebung vollkommen geschützt sind.

In dem für die Milchgesäße bestimmten Raume
darf außer den zur Benntznng bei dem Verkaufe
der Milch bestimmten Maßen nichts Anderes
untcrgebracht sein.

8 4.
Sogenanntes Gespiil , Knchcnabfälle und andere

faulige oder leicht faulende Gegenstände dürfen aus
dem Milchwagen nur voUkomme » abgesondert , und
auch überhaupt nur daun mitgeführt werden , wenn
sie sich in Gefäßen mit dicht schließenden Teckeln
befinden.

Diese Gefäße sind nach jedesmaliger Füllung
lvieder dicht zu schließen und von etwa außen
ihnen anhaftendem Schmutz oder Theilcn des
Inhalts sofort zu reinigen.

8 5.
Die Milchgesäßränme des Wagens müssen

ebenso wie die zum Einstellen der Milchflaschen
dienenden Fachkasten und Flaschenkörbe täglich
einer gründlichen Reinigung unterzogen werden.

8 6.
Milchgefäßc dürfen auf Straßen oder in Haus¬

fluren , Höfen und Thorfahrten nicht ohne Aufsicht
ausgestellt werden.

8 7.
Aus Haushaltungen , in welchen sich au

Cholera , Pocken , Thphus , Fleckfieber , Scharlach
oder Diphlheritis Erkrankte befinden , darf Milch
so lange nicht in den Handel gebracht werden,
bis eine Bescheinigung des znstänsigcn
Kreisphpstkus darüber beigebracht ist , daß
die Krankheit erloschen oder die erkrankte
Person ans der Haushaltung entfernt ist,
und daß eine vollständige Deöinfection der
Wohnräuwe , sowie der in dcrMilchwirth-
schast zur Benutzung kommenden Gegen¬
stände stattgesnndcn hat.

Die Polizei -Direction kann den Derkanf
von Milch ans solchen Grundstücken ver¬
bieten , ans welchen gesundheitsschädliche
Zustände herrschen , welche nach dem Gut¬
achten des zuständigen Kreisphhsikns an¬
steckende Krankheiten hervorznrnsen ge¬
eignet sind.

Das Einbringen von Milch nach Wiesbaden
ans Ortschaften , in welchen eine der im Absatz 1
erwähnten Krankheiten epidemisch anftritt , ist so
lange verboten, bis der zuständige Kreis-
phhstkns bescheinigt hat , daß die Epidemie
erloschen ist.

8 3.
Verkaufsläden und andere Räume , welche zur

Aufbewahrung der Milch bestimmt sind , müssen
stcts sorgfältig rein gehalten und gelüftet werden.
Sie dürfen in keinem Fall als Schlaf - oder
Krankenzimmer benutzt werden.

Die Milchgefäßc dürfen nicht osten anfgestellt
werden , und es darf zum Reinigen derselben nur
ganz reiner und abgckochtes Wasser zur Ver¬
wendung kommen.

8 9.
Die Berkänser von Milch sind ver¬

pflichtet , die von ihnen feil Zehaltcnen
Milchsorten entweder als „ volle Milch ,
oder als „ Magermilch " , oder als „ saure
(dicke) Milch " , oder als „ Buttermilch

oder als „ Rahm " ausdrücklich zu bezeichnen
irnd die für jede Sorte bestimmten Milch¬
gefäße ditrch eine c,rtsprcchcnde deutliche
und nicht abnehmbare Aufschrift zu kenn¬
zeichnen.

Die znm Verkaufe gekrackte „ volle Milch"
muß einen Fettgehalt von nündestensZ pCt . bade » .
Milch von einem geringeren Fettgehalte dari ebenso
wie die abgerabmte Milch nur unter der Bezeich¬
nung „ Magermilch " seilgehalten oder verkauft
werden.

Werde » geschlossene Milchivaacn in Gebrauch
genommen , so ist die detr . Ansschrist auf diesen
an den bclr . Krahne » anznbringcn.

8 10-
Bittere , schleimige , blaue oder rothe Milcb

sowie die Milch van Kuben , die an Maul - und
Klauenseuche , Peilsncht , Pocken , Gelbsucht , Ransch-
brand , an Krankheiten des Euter «, säuliger Gebär-
inuttercntzündnng, , Pyämie , Septicäniie , Bcr-
gistungcn , Milzbrand oder Tollwutb leiden , darf
weder seilgehalten » och verknust werden.

Ebenso ist das Fcilhalte » oder Veckansen von
Milch , welche kurz vor oder innerhalb 10 Tagen
nach dein Kalben gewonnen wird , verboten.

8 11.
Zusätze von Stoffen , welche die Hallbarkeit

der Milch befördern sollen , ivie Natron , Borsäure,
Salicylsäurc sind verboten.

8 12.
Sofern nicht nach anderen Gesetzen und Ver¬

ordnungen , insbesondere nach dem Nahriingsmittel-
gesetze vom 14 . Mai 1879 , eine höhere Strafe ver¬
wirkt ist, werden Ilebertretungen dieser Ver¬
ordnungen mit Geldstrafe von 3 bis 30 Mk . oder
mit verliältnißinäßigcr Hast geahndet . *

Wiesbaden , den 8. Mai 1800.
Der Polizei -Präsident , v . Nheinbaben.

Wird veröffentlicht:
Wiesbaden , den lö . März 1901.

Der Polizei -Präsident , v . Rakibor.

Bekanntmachnng.
Auszug ans der Straßenpolizei - Berord-
»nng für die Stadt Wiesbaden vom

1» . September 1800.
8 2 . Ziffer 2.

Das Anbielen oder Anpreisen von Verkanss-
gegenständen durch überlautes Rufen oder in
anderer geräuschvoller Weise (z. B . mittelst heftigen
oder anhaltenden Schellens , Hornblasenr , Pfcifens)
ist verboten.

Ziffer 3.
Ferner ist das Feilbieten von Blumen , Bildern,

Spielwaare » , Obst , Eßwaaren,Getränken , Cigarren,
Ansichtspostkarten und derartigen Dcrkaufsgegen-
sländen ans öffentlichen Slraßen , außer ans festen
von der Königlichen Polizei -Direction genehmigten
Standplätzen , untersagt.

Ziffer 4.
Zur öffentlichen Straße werden hier , wie überall

in dieser Verordnung , auch die öffentlichen Plätze.
Wege , Brücken (soweit dieselben nicht der Land-
sträßenpolizei oder dein Fcldschntze nutersteben)
und Durchgänge , sowie solche im Privateigenthum
stehenden Straßen und Wege , in welchen herkömm¬
lich ein öffentlicher Verkehr stattsindet , endlich auch
die vor der Straßenfront der Häuser belegcnen
Treppen und Rampen gerechnet.
Der Polizei -Präsident . ' K . Prinz v . Rakibor.

Bekanntmachnng.
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten

Verordnung voni 20 . September 1867 über die
Polizei -Verwaltung in den neu erworbenen Lande «-
lbeilen und der Paragraphen 143 und 144 des
Gesetzes über die allgiineine Landcsverlvaltnng
vom 30 . Juli 1883 wird unter Bezugnahme ans
Paragrapt >57 der Wege -Polizei -Verordmingsür den
Regierungsbezirk Wiesbaden vom 7 . November 1899
mit Zustimmung des Magistrats für den Uiiifang
des Polizeibezirks der Stadt Wiesbaden folgende
Polizei -Verordnung crlasien : A . pp.

8 62.
1 . Auf öffentlichen Straßen und in Vorgärten,

sowie an straßeuwäris uiid nach Vorgärten
zu belegenen Thüren , Fenstern und Balkoncn
ist das Aushängen und Anslege » von Wäsche
und das Ansklopsen und Ansstauben von
Teppiche » , Betten , Matratzen und ähnlichen
Gegenständen verboten . Ausgenommen hier¬
von ist das Anslcgen von Teppichen zur
Ausschmückung von Fest - Veranstaltungen.

2 . Da ? Ansklopsen von Zimmer -Teppichen und
Läufern ist in Höfen und Gärten innerbalb
der Stadt nur an Werktagen von 9—12 Uhr
Vormittags gestattet . Zimmcr -Tcppiche und
Läufer , deren Flächeninhalt 16 Quadratmeter
übersteigt , bürfen innerhalb der Stadt über¬
haupt nicht ausgeklopft oder gestäubt werden.

8 75.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung

werden mit Geldstrafe bis zu 30 Mk ., an deren
Stelle im Unverniögensfalle eine Haftstraße bis zu
3 Tagen tritt , bestraft . . *
Der Polizei -Präsident . K . Prinz von Rakibor.

Bekanntmachung
betr . di « znm Transport accisepflichtiger
Gegenständ « in die Stadt zu benützenden

Straßenzüge.
Für die Zufuhr accisepflichtiger Gegenstände

n de» Acciie -Erhebungsstellen Iverdcn außer den
im Z 4 der Nccise- Ordnmig für die Stadt Wies¬
baden genannten Straßen » och folgende Straßen pp.
zur Benutzung frei gegeben:

A . Zur Aeeisc -Erftebnngsstette beim Hanpt-
Accise -Amt in der Ncngasse.

Zu 8 4 , Ziffer 2 der Accise -Ordnuna.
1 . Biebrjchcr Chaiissee : Die Adolfsallee , die

Goetbestraße . die Ricolasstraße . über die
Rlicinstroße , Babnhosstraße , ben Schillerplatz,
die Friedrichstraße bis zur Reiiaasse , oder
die Moritzstraße , über die Rheinstraße , die
Kirchgasse , die Friedrichstraße bi « zur Ne »-
gasse, dann durch dieselbe zum Accisc-Amt;

2 . Schwnlbacher - und Platter - oder Limburger
Chaussee : die Lahn - ltnb Aarstraße , die
Sccrobenstinße , den Sedanplatz , den Bis-
marckrina , die Bleichstraße , die Scbwalbacber-
Üraße , die Friedrichstraße bis zur Neugasse,
durch diese znni Acrife -Amt.

3 . Sonnenbcrger Vicinalweg : den Binqertwcg,
d ' e Parksträße . — Für Transportanten zu
Fnß den Kursaalplatz , die Wilhclmstraße.
Grobe Vnrgstraße , den Schloßplatz , die
Marktstraßc , Mauergasse , die Neiigasse . --
Für Fuhrwerke die Paulinenstraße , die
Bierstadterstraße , Frankfnrterstraße . über
die Wilbelinstraße , Friedrichstraße , bis zur
Neiigasse , dann durch dieselbe — znm Accise-
Amt.

» . Zur Accise - Erbebttttgssteste in den
Schlachthansanlagcn:

1 . Frankfurterstraße : die Lessingstraße , den
Gartenfeldiveg . die Schlachtbalisstraße zu
den Schlachtbausanlage » , ferner die Mainzer-
lnndstraße bis in Höbe der Schlachlbaus-
anlagen , über den Verbindungsweg zu den
Schlachtbausanlaaen;

2 . Biebrjchcr Cbanssee : die Adolfsallee , die
Goetbestraße , über den Babnübergang , den
Gartenfeldiveg , die Schlachthaiisstraße zu
den Schlacklhansanlagen:

3 . Schiersteiner Vicinalweg : die Herdcrstraße,
die Goetbestraße , den Babnübergang , dev
Gartenfeldweg , die Schlachthaiisstraße zu
den SchlachthanSaiilngen;

4 . Schwalbacher - und Platter - oder Limburger
Chaussee : die Lahii - und Aarstrahc , die
Seerobenstraßc . den Sedavplatz , BiSinarck-
Riiig , die Bleichstraße , Schwalbachcrstraße.
Rbeiiistraße , den Garteiiieldweg . dieSchlacht-
liansstraße , zn beu Schlachthanraiilagen:

5 . Sonnenberger Vicinalweg . den Bingertweg.
die Parkstraße , Panlinenstraße , Bierstadtcr-
straßc , Frankfnrterstraße , Wilbelinstraße , den
Gartenfeldiveg , die Schlachthausstraßc , z»
den Schlachtlinnsanlaaen . *

Wiesbaden , den 19. Dezember 1901.
_ Der Magistrat . In Vertr . : Heß.

Bekanntmachung.
Zufolge Bcschliisses des Landesausschusses des

Bez ' rksvcrbandes des Regierungsbezirks Wiesbaden
soll für das Nechiinvgsjabr 1901 —02 zum Rind-
vieh -Entschädiguttgssönds für Lnngeiiseliche , milz-
oder rauschbraiidkrankes Rindvieb die dreifache
Abgabe von 15 Pf . für jedes Stück Rindvieh am
28 . Februar d . I . erhoben werden.

Die Offenlegung des Rindviebbestands -Ver-
zeichnisses erfolat in der Zeit vom 20 . Januar bis
3 . Februar d . I ., in den Vaiinittagsdienststunden,
im Zimmer No . 53 des Rathhauies und werden
die Besitzer von abgabepflichtige » Tbieren ersucht,
Einsicht von dem Verzeichnis ! nehmen und
etwaige Anträge auf Bcrichtiaiing stellen zu wollen.

Wiesbaden , den 14. Januar 1902. *
Der Magistrat . I » Vertr . : Körner.

Bekanntmachung.
Der in die Wilhelmshöhe längs des

Gocdecker ' sche» Besitztlmms fallende Feldweg lvird
behuss fluchtlinicnmäßigcn Ausbaues dieser Straße
vom 17 . d. M . ab während der Dauer der Arbeiten
für den öffentlichen Fuhiverkehr gesperrt.

Wiesbaden , den 16. Januar 1902.
Der Oberbürcerweister . In Vertr . : Körner.

Bekanntmachnng.
Die Benntznng der Tranerballe ans dem alten

Friedhof , sowie deren Heizung tvird bei alle «'
Trauerfcierlichkeite », welche in der Halle finttfinbeii
unentgeltlich gewährt . s

Wiesbaden , den 7. Oktober 1901.
_Der Magistrat . In Vertr . : Körner.

Verabreichung warmen Frühstücks
an arme Schulkinder.

Die vor Jahren nach dem Vorbilde anderer
Städte ans Anregung eines Menscheiifreiindes ziim
ersten Male eingesührte Verabreichung warmen
Frühstücks an arme Schulkinder erfreute sich seither
der Zustimmung und werktbätigen Unteistütznng
ivciterKicise der hiesigen Bürgerschaft . Wir hoffen
daher , daß der erprobte Wohlthäligkcitssinn unserer
Mitbürger sich auch in diesci» Winter beivübrcn
wird , indem sie uns die Mittel zuflicßen lassen,
vclchc uns in den Stand setzen, jenen arme»
lindern , welche zn Hanse Morgens , ehe sie in die
Schule gehen , nur ein Stück trockenes Brod ', ja
mitunter nicht einmal bies erhalten , in der Schule
eine » Teller Hafcrgrütz -Snppc und Brod geben
lassen zu können.

Im porigen Jahre konnten durchschnittlich
täglich 500 von de» Herren Rectoren ausgesuchte
Kinder während der kälteste » Zeit des Winters

eipeifl werden . Die Zahl der ansgegcbenen
Portionen betrug nahezu 37,000.

Wer einmal gesehen bat , wie die warme Suppe
den armen Kindern schmeckt und von den Aerzten
und Lcbrern gehört bat , welch ' günstiger Erfolg
Tu Körper und Geist erzielt wird , ist gewiß gerne
icreit , ein kleines Opfer für den guten Zweck zu
bringen . . . t  ,

Wir haben daher das Vertrauen , da » wir durch
»tilbe Gaben — auch die kleinste wird dankbar
entgegengcnommen — in die Lage gesetzt werden,
auch in diesem Jahre dem Bcdürsniß zu genügen.

lieber die eingegangeuen Betrüge wird öffentlich
gnittirt werden.

Gaben nehmen entgegen die Mitglieder der
Armendcpntation:
Herr Stadtrath Justizrath Dr . Bergas , Lnisen-

straße 20 , ,
Herr Stadtverordneter vr . msck. Cnntz , Kl . Burg¬

straße 9,
Herr Stadtverordneter Kneftli , Ncrostraßc 18,
Herr Stadtverordneter Krekel » Dotzbeimerstr . 23,
Herr Stadtverordneter Löw , Webergaffe ^48,
Herr Bezirksvorsteher Margerie , Kaiscr -Friedrich-

Rina 100 , p „ .
Herr Bezirksvorsteher Jacobi , Bertramstraße 1,
Herr Bezirksvorsteher Zottinger , Schwalbacher»

, straße 25 , „
Herr Bezirksvorstehcr Berger , Mauergaßc 21,
Herr Bezirksvorstehcr Rumpf , Saalgasse 18.
Herr Bezirksvorsteher Mütter , Feldstraße 22,
Herr Bezirksvorstehcr Hoffmaun , Philippsberg¬

straße 43,
Herr Bezirksvorstcher Diehl , Emserstraße 73,
sotvie das städtische Slrmenbüreau , Rathhans
Zimmer Ro .12 , und der Botenmeister , Rathhans
Zimmer 19.

Ferner haben sich zur Entgegcmiabinc vo»
Gaben gütigst bereit erklärt:
Herr Kaufmann Hoflieferant August Engel,.

Hauptgeschäft : TaunnSflraße 14 , Zweig¬
geschäft : Wilhelmstraße 2 , ^ ,

Herr Kaufmann Emil Hees jr . » Inhaber der
Finna Carl Acker Rachf ., Gr . Bnrgstr . 16,

Herr Kaufmann A . Mottath , Michelsberg 14,
Herr Kaufmann E . Schenck » Inhaber der Firma

C . Koch , Ecke Michelsberg und Kirchgasse,
Herr Kaufmann Will, . Unverzagt , Langgasse 30.

Wiesbaden , den 18. Oktober 1901. *
Namens der städt . Armen -Depnlation:

Mangold , Beigeordneter.

Dierrstbotelk- Abonnement
des städt . Krankenhauses.

Die Dienstherrschaften werden hiermit dringend
gebeten , bei Ueberweisung erkrankter Dicnstboteu
an das städtische Krankenhaus die letzte Abonnc«
ments -Qnittung mit hierher zu übersenden oder
dem betreffenden Dienstboten einen Zettel mit
Angabe der Nummer des Abonnements als Legi¬
timation mitzugcben , worin der Wunsch der Dienst»
Herrschaft zur Aufnahme des Krankeii znm Ausdruck
gebracht wird . *

Wiesbaden , den 11. Januar 1902.
Städt . Krankenhaus -Berwaltttttg»

Bekanntmachnng.
Es wird hiermit darauf bingewiescn , daß die

Geschäftsinhaber mit Rücksicht ans die Be-
stimlniingen in 8 189d der Gewerbe -Ordnung
verpflichtet sind , ihre Verkaufs-, Lager- und
Comptoirräume während der kalten Witterung
ausreichend Heizen zu lassen. *
Ter Polizei -Präsident . K . Prinz v . Rattbor.

Bekanntmachnng.
Der Fluchtliuienplan für den Diflrict

Schwarzenberg , 3 . und 4 . Gewann — Baustelle
für die Wohnhäuser städtischer Arbeiter — hat die
Zustimmung der Ortspolizeibehörde erhalten und
wird nunmehr im Rathbaus , 1 . Obergeschoß,
Zimmer No . 38 » , innerhalb der Dienststundc » zn
Jedermanns Einsicht offen gelegt.

Dies lvird gemäß 8 7 des Gesetzes vom
2 . Juli 1875 , betr . die Anlegung und Veränderung
von Straßen rc. mit deni Bemerken hierdurch
bekannt gemacht , daß Einweiidnngcrr gegen diesen
Plan innerhalb einer präklusivischen , mit dem
12 . d . M . beginnenden Frist von 4 Wochen beim
Magistrat schriftlich anzubringen sind.

Wiesbaden , den 4. Januar 1902.
Der Magistrat . In Vertr . : Frobenills»

Staats - und Gemeindesteuer.
Die Erhebung der 4 . Rate (Januar , Februar,

März ) Steuern und sonstigen Abgaben erfolgt
vom 15 . Januar an straßenweise nach dem ans
dem Steil crzettel angegebenen Hcbeplan . Die
Hebetage sind nach den Anfangsbuchstabe»
der Straßen wie folgt festgesetzt (die auf dem
Steuerzcttcl angegebene Wohnung ist für da-
laufende Rechnungsjahr maßgebend ) :

II am 22 . Januar
IK am 23 . und 24 . Januar

LM am 25 . und 27 . Januar
N am 28 . Januar

OPQ nm 29 . Jan . u . 1 . Febr.
E . am 3. und 4 . Februar

STUV am 5., 6 . n . 7 . Februar
1VYZ und außerhalb des Stadtbering»

am 8., 10 . u . 11 . Februar.

Es liegt im Interesse der Steuerzahler , daß
sie die vorgeschriebenen Hebetage benutzen , nur
daun ist rasche Beförderung möglich.

Das Geld , besonders die Pfennige , sind gena«
abzuzählen , damit Wechseln an der Kasse vermied»
wird . *

Städtisch « Steuerkaff «,
‘ Rathhans . Erdgeschoß. Zimmer R ». 17.
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greife für Naturalien und andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
_ vom 12. bis enffchl. 18. Jaiinnr 1902.

ftbdiii. 'Itiedr. Hüchst. Wic&r. Mcdr. Höchst.
l . Anichiniarlit.

Preis Preis. Preis. Prris. Preis. Preis. Preis. Preis.
* ,3. h * * Al er v . 3trcir.fi. H 4

vafcr . . . . p. 100 K. 16 80 16 ou Grüne Bohnen . . . . P. K. —— — Eine Gans 8 — 5 — Ockffenflelsch: von der Keule v. K. 1 52 144
Stroh . . . . .. 100 „ 7 40 6 60 Wirsing . . . . — 14 — 12 Eine Ente 4 — 2 80 Banckiflcisch. 136 1 28
Heu . . . . . .. 100 .. 10 20 9 60 Weinkraut . . . . 6 — 5 Eine Taube 1 — —50 Kuh- oder Nindfleisch . . 1 36 132

II . Viehmnrkl. Weißkraut . . . . . p . 50 Sf. —— — — Ein Hahn 170 1 40 Schweinefleisch. . 180 l 60
Ochseu: I. Qualität . p. 50 K. 72 — 70 — Rotbkrant . . . . . . p. K. — 14 — 12 Ein Huhn 2 50 1 80 Kalbfleisch . . 1 60 140

U. „ . 50 67 — 65 — Gelbe ilillben . . . — 10 — 8 Ein Feldhuhn. —— —— Hammelfleisch. 1 40 1 20
K»hc: I. Qualität . p. 50 „ 66 — 65 — Ltzeiße ilillben . . . — 12 — 10 Aal . . . 3 60 3 20 Schaffleisch. 1 10 1—

ll . 50 „ 59 50 — Kohlrabi, obercrd. * * ,, „ —15 — 14 Hecht . . . 2 80 1 60 Dörrfleisch. 1 70 160
Saiwerne . v. .. 1:30 1 16 Kohlrabi. — 8 — 5 Backfische — 80 —50 Solberfleisch. 1 70 1 60
Kälber . . „ " 1 50 1 10 Grünkohl . . . . » » — 15 — 14 Schinken. 2 — 1 84
Hammel. 128 1 20 Nömisch-Kohl . . . . n „ —— —-— iv . Mrod nnd Mehk. Speck (geräuchert) . . . . 1 84 180

III . Iiclnalie ». Petersilien . . . .
p. St.

—80 —70 Schwarzbrod: Langbrod p. 0,° K. — 15 — 13 Schweineschmalz . . . . 1 80 1 60
Butler . p. K. 2 40 2 20 Barre . . — 3 — 2 L. —52 —43 Nieren,ett. 1 — —80
Eier . p. 25 St. 3 1 75 Sellerie. —15 — 4 Nnndbrod „ 0,s K. —14 — 14 Schwartenmageil frisch . . 2 — 1 60
Handkäse . . . . .. 100 8 — 7 — Saure Kirschen . . . . p. K. —— — — L. —46 —46 „ geräncheri 2 — 1 80
Fabrikkäse . 100 .. 6 50 3 50 Stadielbrerrn . . . —— —— Weißbrod: a. 1 Wasserwerk. . — 3 — 3 Bratwurst. 1 80 1 60
Eßkartoffeln . . . p. 100 K. 450 3 50 Preißclbeeren . . . . . „ tf —— —— b. 1 Milchbrödchen. - 3 3 ^•Ieifd)to)uvft. 1 60 1 40
Kartoffeln . p. K. 7 — 6 Trauben. —— — — Weizenmehl: No. 0 . p. 100 K. 32 50 30 — Leber- u. Blutwurst : frisch — 96 —96
Zwiebeln. „ 16 — 14 Aepfcl . . . w —80 —30 .. 1 . .. 100 „ 28 — 28— gerändicrt 2 — 1 80
Zwiebeln. . . . . . p. 50 K. 7 0 50 Birnen. —80 —32 II . .. 100 „ 26— 26—
Blumenkohl . . . . ' p. St. 40 — HO Zwetschen . . . . - — — — Noggenmchl: No. 0 . p. 100 24 50 24 —

Kopfsalat . „ „ 15 — 14 Kastanien . . . . . - „ —50 —40 M I • H 100 „ 22 — 21 50
Wiesbaden , den 18 Januar 1902. *• Städt « Aeeisc-Amt.

Bekanntmachung.
ES wird hierdurch zur öffentliche» Kenntniß

pebracht, daß auf Grund des 86 des Stranenban-
statuts vom 19. Januar 1882 durch überein¬
stimmenden Beschluß des Magistrats und der
Sladtverordncten-Vcrsamnilungfür dasNechnungs-
jahr 1901/1902 für die Planirnng , die Pflastern»»
oder sonstige Befestigung der Straßendämme, für
die Trottoiraulagen und Straßenrinuen die nach-
stehcudeu Einheitspreise scstgestellt worden sind:

1. Fiir 1 qm Granit - Fahrbahn-
Pflaster mit Pechfngeudichlung
aus Gestück . 21.00 Mk.

2. Für 1 qm de?gl.ohne Pechfugen-
dichtung auf Gestück . . . . 20 .20 „

3. Für 1 qm desgl. initPechfugen¬
dichtung und ohne Gestück. . 18.70 „

4. Für 1 qm desgl. ohue Pcchfugen-
dichtung und ohne Gestück. . 17.90

5. Für 1 qm Basalt- od.Melapliyr-
FahrbahnpflastermitPechsugen-
dichtung auf Gestück. . . . 15 .80 „

6. Für ! qm desgl. ohne Pechfugen¬
dichtung aus Gestück. . . . 14 .90 „

7. Für 1 qm deSgl. mit Peehfugen-
dichtung und ohne G-stllck. . 13.40 „

8. Für 1qm desgl. ohnePechsngen-
dichtung und ohne Gestück. . 12.50 „

9. Für 1 qm Einsahrt-Uevergaug
oder Niiinenpflaster . . . . 12 .20 „

10. Für 1 qm Trottoirpflastcr
(Melaphyr oder Basalt) . . 8.70 „

11. Für 1 qm Asphalt-, Ccmcnt-
oder Sleinzeugtrottoir . . . 10.40 „

12. Fürllfd .mBordstkincinfafsung
aus Basaltlava auf Beton . . 9.30 „

19. Für 1lsd.mBordsteineinfassung
aus Granit auf Beton . . . 10.20 „

14. Für 1 qm Chanssiriiug. . . 4.10 „
15. Für 1 qm provisorische Fahr-

bahupflasterung. 3.90 „
16. Für 1 qm Fahrbahnrcgnlirung 2.05 „
17. Herstellung der Straßenrinnen-

Eiulässe pro Frontmeter . . 5.50 „
18. Für Aussühren von Erdarbciten

im Auftrag und Abtrag
Jstkosten und 10°/° Zuschlag.

19. Für 1 lsd. m Baumpflauzung
(zweireihig) . 5.00 Mk.

20. Für 1 lsd. m Baumpflauzung
(einreihig) . 2.50 „

21. Für 1 lfd. m Beleuchtungs-
Einrichtung . 2.00 „

Bei der Einziehung von derartigen Kosten
(luden die vorstehenden Preise Anwendung. *

Ter Magistrat. In Bertr.: Frobenins.

Bekanntmachung.
Zur Warnung des Publiknnis vor Ucbcr-

tretungen werden nachstehend die den Schutz des
Waldes vor Brände» bezweckenden Strafbestim¬
mungen hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht:

a)
§ 360 No. 6 des NeichsstrafgesetzbucheS:

Mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit Hast
bis zu 14 Tagen wird bestraft, wer an gefährlichen
Stellen in Wäldern oder Haiden oder in gefähr¬
licher Nähe von Gebäude:! oder feuerfangeuden
Sachen Feuer anznndet.

b)
§ 44 des Feld- und Forstpolizei-Gesetzes vom

1. April 1880:
Mit Geldstrafe bis zu 50 Mark oder Haft bis

zu 14 Tagen wird bestraft, wer
1. mit »»verwahrtem Feuer oder Licht den

Wald betritt oder sich demselben in gefahr¬
bringender Weise nähert;

. 2. im Walde brennende oder glimmende Gegen¬
stände fallen läßt, fortwirst oder unvorsichtig
handhabt;

3. abgesehen von den Fällen des 8 368 No. 6
des Strafgesetzbuches im Walde oder in
gefährlicher Nähe desselben im Freien obne
Erlaubuiß des Orlsvorstchers, in dessen
Bezirk der Wald liegt, in Königl. Forsten
ohne Erlaubuiß des zuständigen Forst¬
beamten Feuer anzündet, oder das gestatteter
Maßen angezllndete Feuer gehörig zu be¬
aufsichtigen oder aiiszulöschen unterläßt;

4. abgesehen von den Fällen des Z 360 No. 10
des Strafgesetzbuches bei Waldbrändeu, von
der Polizeibehörde, dem Ortsvorsteher oder
deren Stellvertreter oder dem Forstbesttzer
oder Forstbeamtenzur Hülfe ausgefordert,
keine Folge leistet, obgleich er der Auf¬
forderung ohne erhebliche eigene Nachtheile
genügen konnte. *

Der Oberbürgernieister. In Pertr . : Körner.

Brennholz -Verkauf.
Die Natural -Berpflegnngsstationdahier ver¬

kauft von beute ab die nachverzeichuetenHolzsorten
zu den beigesetzten Preisen:

Buchenholz, 4-schnitt-g, Rmtr. 12 Mk. 50 Pf .,
„ 5-schniltig, „ 13 „ 50 „

Kiesern-(Anzüude-)Holz per Sack 1 Mk.
Das Holz wird frei ins Haus abgeliefert und

ist von bester Qualität . Bcstellunaen werden von
dem Hausvater Sturm , Evangeliiches Vereins¬
haus , Plotteistraße 2, cutgegengenounnen.

Bemerkt wird , daß durch die Abnahme
von Holz die Errcichnnq des humanitären
Zwecks der Linstalt gefördert wird . *

Der Vorstand
der Natural -Verpflcgungsftation.

Der Vorsitzende: Der Kmsircr:
Hest, Bürgermeister, C. Hcnscl,

Nalhhaus , Zimmer 49. Kaffer-Friedrich-Ning 96,
Ecke Oranicnstraße.

Der Schriftführer:
Mangold , Beigeordneter,

Nathhaus, Zimmer 10.

Städt . Leihhaus z» Wiesbaden,
Neugasse 8 (Eingang Schulgasscj.
Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntniß,

daß das städtische Leihhaus dnbier Darlehen ans
Pfänder in Beträgen von 2 Mk. bis 2100 Mk.
auf jede beliebige Zeit, längstens aber auf die
Dauer eines Jahres , gegen 10 pCt. Zinsen nicht
und daß die Taxatoren von 8 —10 Uhr Vor¬
mittags und von 2—3 Uhr Nachnrittags
im Leibhaus anwesend sind. *
_ Die Leihbans -Dehntation.

Ansschrciben.
Die Stelle eines Handwerkers bei der städtischen

Werkstäite soll am l . Februar d. I . anderweit
besetzt werden. Bewerber müssen nachweislich im
Stande fein, alle vorkommenden Schlosser - nnd
Mechaniker -Arbeiten (Grob und Fei»), wie
insbesondere alte Reparaturen an Fahrrädern
fachgemäß ansznsiibren.

Der Diirchschnittslohnwird 4.00—4.20 Mk.
pro Arbeitstag bei 8-tägiger AuSzablnng betragen.
Probezeit 14 Tage; gegenseitige Kündignngssrist
14 Tage.

Schriitliche Meldnnaen, ivelchen Nachweis über
bisherige Tbätigkeit beizufügen ist, sind vis ein¬
schließlich 27 . d» M . au das Stndtbauamt,
Abtheilung II . kinznreichen. *

Wiesbaden , de» 17. Januar 1902.
Stadlbaunmt , Abth. fiir Straßenbau.

In Pertr . : Schcuermann.

Verdingung.
Die Gestellung der bei dem Stadtbaugmi,

Abtheilung für Straßenbau , in der Zeit vom
1. April 1902 bis 31. März 1903 erforderlichen
Fnhrenlcistnngen , und zwar bei der Aus¬
führung:

a) städtischer Strnßcnbeiuten,
b) der Straßenreinignng bei Tage,

soll verdungen werden.
Die Verdingungs-Unterlagen können während

der Vormittags - Dienststnnden im Rathhansc,
Zimmer No. 44, eingeschen oder von dort gegen
Zahlung von 1 Mk. bezogen werden.

Verschlossene und mit eiiUprechender Aufschrift
versehene Angebote sind bis spätestens

Montag , de» 3. Februar 1902,
Vormittags 11 Uhr,

bei Unterzeichneter Abtheilung einznreichcn, zu
welcher Zeit die Eröffnung der Angebote in Gegen¬
wart etwa erschienener Bieter statlfindcn wird. *

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wicsbadeti , den 18. Januar 1902.

Stadtbaumnt , Abtheilung für Straßenbau.
I . V.: Schcuermann.

Aceise -Nülkvergütnng.
Die Accise-Rückvergütlingsbeträge ans vorigem

Monat sind zur Zahlung angewiesen niid können
gegen Empfangsbestäiianng tut Laute dieses Monats
in der Abfertigungsstelle, Ncugasse 6a , Parterre,
Eiiinehuierei, während der Zeit von 8 Vormittags
bis 1 Nachmiltags und 3—6 Nachmiltags in
Empfang genommen weiden.

Die bis zum 31. d. M. Abends nicht erhobenen
Accise- Rückvergütungen werden den Empfangs¬
berechtigten abzüglich Postporto durch Postanweisüng
übersandt werden. *

Wiesbaden , den 17. Januar 1902.
Städt . 2lccisc-2lint.

Bekanntmachung.
Der Zugang z» dem Brausebad au der Kirch¬

hofsgasse kann infolge von Straßenban-Arbeiten
von jetzt ab nur noch von der Schntzrnhof-
hofftratze ans stattsindc», was hiermit zur öffent¬
liche» Kenntniß gebracht wird. *

Wiesbaden , den 18. Januar 1902.
Der Director

der städt. Wasser-, Gas- und Elektr.-Werke:
MuchaN.

Bekanntmachung.
Ermäßig,rne , der Cokes-Preise.

Die auf der städtischen Gasanstalt gewonnenen
Cokes werden in den nachstehende», für die ver¬
schiedenen Feuerungeli vorzüglich geeigneten Sor-
tirunaen und zu den beigesetzlen wesentlich
ermäßigten , von Montag, de» 23. Dczenibcr, ab
gültigen Preisen zum Verkauf gestellt:

1. Sorte : Geliebte Nuß -Cokes zum Preise
von 2Kf. 2.20,

2. Sorte : Gegabelte Stiick -Cokcs znm Preise
von Mk. 1.90,

3. Sorte : Gesiebte Klein -Cokes zum Preise
von Mk. 1.80

für je 100 kg ab Gasfabrik.
Auf Wunsch der Abnehmer werden die

Cokes nach den Häusern und Lagerplätzen gefahren
und ist gegebenen Falles für jede Menge bis zu
500 kg nachstehende Vergütung zu leisten: in der
ersten Zone Mk. 1.—, in der zweiten Zone Mk. 1.25,
in der dritten Zone Mk. 1.50.

Die Cokes können sowohl in offenen Wagen¬
ladungen, als auch ohne Preisaufschlag in Säcken
bezogen werde», in welch' letzterem Falle die Cokes
auf die Lagerplätze befördert werden, voraus¬
gesetzt, daß diese Lagerplätze nicht zu weit entfernt
sind nnd begucni erreicht werden können.

Bestkllnnge» werden in keinem Falle anf der
Gasanstalt und auch nickst brieflich, sondern aus¬
schließlich in dem Verwaltungsgebäude,
Marktstraße 16, Zimmer No. la , Vor - und
Nachmittags , während der üblichen Dienststnnde»
gegen Baarzahlnng entgegengcnonimen, ivoselbst
auch jene Weiler gewünschte Auskunft, insbesondere
auch über Vorrats) und Zeit der Lieferung,
crtlicilt ivird. *

Der Director
der städt. Wasser-, Gas - u. Elektr.-Werke.

_ MuchaN._
ZnmSchntzeder ^ ener-Telegrapheu.

Die 88 317 und 318 des Deutschen Neichs-
Strafgesetzbilches bedrohen denjenigen, welcher gegen
eine, z» öffentlichen Zwecken dienende Telegraphen-
Anstalt vorsätzlich oder fahrlässiger Weife Hand-
lnngen begeht, welche die Benutzung dieser Anstalt
verhindern oder stören, niit Gefängnißstrafe bi« zu
3 Jahren , bezw. mit Geldstrafe bis zu 900 Mk.
Indem mir hiermit darauf aufmerksam mache»,
daß auch der hiesige Feuer-Telegraph als eine zu
öffentlichen Zwecke» dienende Telearapheii-Anstalt
nnzuschen ist, weisen wir gleichzeitig darauf hin,
daß eine Verhindernng oder Störung in der Äe-
niitznng dieser Anstalt unter Anderem dadurch ver¬
ursacht iverden kan», daß die Isolatoren oder die
Leitnngsdrähte beschädigt, oder daß durch Ber-
schlinauna der Drähte sogenannte Erdverbindungcn
herbeigcsührt werden.

Solche Erdverbindiingenkönnen dadurch ent¬
stehen, daß die Leitnngsdrähte mit Tüchern, Vor¬
hängen, Fahnen, Bangerüstlheilen nnd dergl. in
Berührnng gebracht oder durch Ziehen von Leitungen
anderer elektrischer Anlagen des Feuer-Telegraphen-,
der Fencr-Tclephone- und Alarinlcituiigen verivickelt
werden.

Es liegt daher alle Ursache vor , bei
Einrichlnngcn von Bangerüsten, sowie bei der
Decornlion von Häusern und Straßen und Her-
sleNung elektrischer Anlagen jede Beschädigung der
Telcgraphenleitung und jede Berührung der Drähte
sorgfältig zn vernieiden.

In allen Fällen aber werden im Interesse der
Fcucrsicherheit unserer Stadt die Geschäftsleute und
Hausbesitzer, welche eine derartige Beschädigung
veranlaßt oder wahrgenommenhabe», ersucht, dies
sofort auf der Feuerwache, Ncugasse 8, anzeigeii
zn wollen, damit die unigehende Beseitigung des
Äetriebshindernisses durch den städtischen Brand-
Director veranlaßt werden kann. *
__ Der Brand -Dirertor.

Bekanntmachung.

t  Die städtische Feuerwache,Ncugasse 6 , ist unter No . 46 an
das Fernsprechamt dabier ange¬
schlossen,so daß von jedem Telephon-
anschlutz Meldung nach der Feuer¬
wache gemacht werden kann. Der
hiesigen Einwohnerschaft wird die
Beiilitzung der Telephonanschlüsse zu
Feuern,cldungcn empfohlen. *

Wicsvadeu , im Oktober 1901.
_ Der Brauddirector. Scheurer.

Montag , den 3 . Februar d. I,
früh 19 Uhr, sott die Lieferung des
Bedarfs an Petroleum , Holz , Seife,
Soda , die Anfuhr der Steinkohlen , die
Abfuhr don Müll und Afche und der
Verkauf des ausgelagerten Bettstrohs für
die hiesige Garnisonaristalten für 1992 im
Geschäftszimmer der Unterzeichneten Ver¬
waltung, Rheinstraße 47, öffentlich vergeben
werden. Bedingungen liegen aus. F 289

Garnifonverwaltnng Wiesbaden.

Bekanntmachung.
Der Fruchtmarkt beginnt während der Winter¬

monate (Oktober bis einschl. März) um 10 Uhr
Vormittags. *

Städt . Aceise-Amt.

Holz-Bersteigeririrg.
Donnerstag , den 23 . d. M ., Vor

mittags 19 Uhr aufangend, werden i»
hiesigen Gemcindewald, Distrikt Hinterer
Bauernhaag:

3 Eichen-Slämme (Wagnerholz),
15 Buchen-Stangen (Langwieden),
12 Rmtr. Eichen-Scheit,

325 „ Buchen- „
190 „ „ Knüppel,

2620 Buchen-Wellen und
Dienstag , den 28 . d. M . , Vor¬
mittags L9 Uhr anfangend, im Distrikt
vorderer und Hinterer Brücher:

297 Rmlr. Bnchen-Scheit,
102 „ „ Knüppel,

2400 Buchen-Wellen und
19 Rmtr. Buchen-Stockholz

versteigert. F306
Erbenheim , den 20. Januar 1902.

Der Bürgermeister.
Merten. _

Stammholz«
Versteigerung.

Montag , den 29 . d. M ., Vor¬
mittags 19 Uhr anfangcnd, kommen in
deni hiesigen Gemeindcwald, District
Libbacher Heck:
143 Stück Kiefcrn-Stämme von 60,88 km,
58 „ Lärchen- „ „ 26,93 „

daran anschließend:
199 Stück Lärchen-Stümme von 39,37 km

Gehalt ^ 315
zur Versteigerung.

Strinzmargarethä , d. 18. Jan. 1902.
Schmidt , Bürgermeister.

vampkvrk 'alirlen.
Norddeutscher Lloyd in Bremen.

(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,
Wilhelmstiasse 50.) F 329

Letzte Nachrichten über die Bewegungen der
Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien:
S.-D. „Holienzollern“ nach Newyork, 16. Januar
5 Uhr Nm. von Neapel. D. „Karlsruhe“ nach
Baltimore, 17. Jan . 9 Uhr Yorm. in Baltimore.
D. „Köln“ nach Newyork, 16. Jan . 2 Uhr Nm.
in Newyork. — Cuba-, Brasil- und La Plata-
Linien: D. „Itoland“ nach Bremen, 17. Jan . in
Antwerpen. D. „Wittekind “ nach Vigo, South.,
Antwerpen, Bremen, 15. Jan . von Funchal. D.
„Crefeld“ nach Bahia, 16. Jan . von Santos. D.
„Pfalz“ nach Vigo, South., Antwerpen, Bremen,
16. Januar von Buenos Aires. D. „Mark“ nach
La Plata , 15. Jan . von Funchal . D. „Witten¬
berg“ nach Brasilien, 17. Jan . Dover passirt. —
Ost-Asien- und Australien - Linien : D. „König
Albert“ nach Bremer , 15. Jan . von Port Said. D.
„Prinz Heinrich“ nach Bremen, 17. Januar in
Kobe. D. „Preussen“ nach Ost-Asien, 16. Jan.
in Nagasaki. D. „Hamburg“ (Hamburg-Amerika-
Linie) nach Ost-Asien, 17. Jan . in Singapore.
D. „Nürnberg“ n. Havre, Hamburg, 17. Jan . von
Singapore. D. „Königsberg“ nach Ost- Asien,
16. Jan . in Port Said. D. „Bamberg“ nach Ost-
Asien, 16. Jan . von Bremerhaven. D. „Neckar“
nach Bremen, 17. Jan . in Genua. D. „Barbarossa“
nach Australien, 17. Jan . in Antwerpen.

Holland - Amerika -Linie.
(General- Agenten für Wiesbaden : Reisebürea»

J. Schottenfels& Co., Theater-Colonnade.)
D. „Ryndam“ von Newyork nach Rotterdam,

11. Januar Vorm, von Newyork abgegangen. D.
„Potsdam“ von Newyork n. Rotterdam, 18. De*.
Vm. in Rotterdam eingetroffen. D. „Statendam“
von Newyork nach Rotterdam, 7. Jan .Nachm, ia
Rotterdam eingetroffen. D. „Rotterdam“ von
Rotterdam n. Newyork, 10. Jan . Vm. 10.30 Uhr
Lizard passirt . D. „Maasdam“ von Newyork nao!l
Rotterdam, 25. Dez. Vm. in Rotterdam eingetr.
D. „Amsterdam“ von Newyork nach Rotterdam,
2. Jan . Vm. in Rotterdam eingetroffen. F329

Druck und Verlag der L. Schellenderg 'lchen Has-Buchdruckerei in Wiesbaden.
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